
Normative Grundlagen der deutschen Außenpolitik 
 
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  
 
 
Präambel  
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als 
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich 
das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.  
 
Artikel 1  
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.  
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.  
 
Art. 9, Abs. 2: Vereinigungen, die sich „gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten“, 
sind verboten. 
 
Artikel 23  
Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der 
Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einem 
diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet.  
 
Artikel 24  
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen.  
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, 
die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt 
herbeiführen und sichern.  
 
Artikel 25  
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 
Bundesgebietes.  
 
Artikel 26  
(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.  
 
Artikel 59  
(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände 
der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils 
für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes.  
 
Artikel 87 a  
(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.  
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses 
Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. 


